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Checkliste Verwertungskonzept (Tierhalter)                              
für Bauantragsteller/Betreiber beizufügende Unterlagen gemäß RdErl. vom 24.4.15                                       

Für die Düngebehördliche Prüfung des Verwertungskonzeptes gemäß 
Ziffer 2.3 des RdErl. sind folgende Unterlagen vorzulegen  
(für den Ist-Betrieb + die geplanten Baumaßnahmen) 

Standardverfahren für 
Bauantragsteller 

I. Tierhaltungsanlagen (mit und ohne Fläche) unter Berücksichtigung aller 
Betriebsstätten 

Betriebs- und Baubeschreibung (u.a. Angaben zur genehmigter und 
geplanter Tierhaltung) incl. Lageplan 

x 

Erhebungsbogen QFN (Anlage 4 Rd.Erl. bzw. Datengrundlage (WEB-
Module-Düngung)) 

x 

Aktueller Flächennachweis GAP (alle Seiten des Betriebsspiegels 
Agrarförderung) 

x 

Einwilligung Datennutzung (Anlage 7 RdErl.) 
Nur bei Nichteinwilligung: 

- Liegenschaftsauszüge 
- Pachtverträge 

x 
 

(x) 
(x) 

Nur bei Berücksichtigung von Flächen mit Auflagen 
- Anhang zum Erhebungsbogen 
- Unterlagen, aus den sich die Auflagen ergeben 

 
x 
x 

Nur bei Verzicht auf mineralische Unterfußdüngung bei Mais (Anlage 5 
RdErl.) 

 
x 

Nur bei erhöhten Erträgen: Ertragsbelege der letzten 3 Jahre x 

Nur beim Einsatz von RAM-Futter/N-,P-reduziert/N,P stark reduziert 
(Anlage 6 RdErl.) 

x 

Nachweis über den Tierbestand   
(Hi-Tier bei Rindern, sonst: Meldung Tierseuchenkasse) 
Pachtverträge für gepachtete Ställe 
Produktionsverfahren (z.B. Entmistungsintervalle) 

 
x 

(x) 
x 

Nur Tierhalter mit ldw. Fläche 
Berechnung der Gesamtbetrieblichen Nährstoffverwertbarkeit (GNV)* 

x 

Lagerraumberechnung  
- Beschreibung der Lagerstätten (mit Nettolagerkapazitäten)  
- Berechnung des erforderlichen Lagerraums* 
- Entwässerungskonzept (Oberflächenwasseranfall, Angaben zur 

Menge und zum Verbleib der Abwässer) 
- Pacht-/Nutzungsverträge für Lagerräume (mit einer Vertragsdauer 

von 10 Jahren) 
- Bei Abluftreinigungsanlagen Angaben zum Filterwasseranfall 

 
x 
x 
x 
 

(x) 
 

(x) 

bei Abgabe von Wirtschaftsdüngern 
bestehende und künftige Abgabeverträge mit 

- Direktaufnehmer mit Fläche (unter Verwendung von Vertragsvorlage) 
GAP-Antrag (nur von Direkt-Aufnehmern außerhalb Niedersachsen) 

- Anerkanntem Vermittler 
- Biogasanlage  

Genehmigungsbescheid der WD-aufnehmenden Biogasanlage 

 
 
x 
x 
x 
x 
x 

  (x)= nur wenn zutreffend 
*  Die Berechnungsprogramme stehen bei Bedarf für Lizenzinhaber in den Web-Modulen-Düngung der LWK zur Verfügung 

(https://www2.polaris-niedersachsen.de/). 

 
 
Die o.g. erforderlichen Unterlagen sind unter Berücksichtigung der im Musterbauordner genannten 
Reihenfolge vorzulegen.  
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Abgabeverpflichtung im Verwertungskonzept  
 
Ergibt sich aus der Berechnung des Qualifizierten Flächennachweises eine Abgabeverpflichtung ist 
diese vertraglich zu regeln. Dies gilt auch für die Abgaben zwischen verschiedenen Rechtsformen 
auf einer Hofstelle. 
 
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen: 
 
1.  Abgabevertrag an Biogasanlage ohne Fläche: 
Hier erfolgt die Prüfung, ob die Inputstoffe lt. Genehmigung der Biogasanlage zulässig sind. 
 
Vorlage von:  

 Genehmigung der BGA bzw. Auszug aus der Genehmigung der BGA mit den Angaben zu 
genehmigten Inputstoffen 
 

 
2.  Abgabevertrag mit anerkanntem Vermittler  
 
3.  Abgabevertrag mit Direktaufnehmer mit Fläche: 
 
Hierfür soll die zur Verfügung gestellte Vertragsvorlage genutzt werden, abrufbar unter:  
Runderlass zur NBauO - Verwertungskonzept Stand 02/2023 : Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
(duengebehoerde-niedersachsen.de) 
 

Hier erfolgt die Prüfung, ob die im Abgabevertrag genannte nährstoffbezogene Aufnahmekapazität der 
landwirtschaftlichen Flächen des Aufnehmers (§ 1) für eine ordnungsgemäße Verwertung der 
aufzunehmenden Wirtschaftsdünger (§ 2) ausreichend ist. 
 
Für Direkt-Aufnehmer außerhalb Niedersachsen müssen der Flächenumfang sowie evtl. Restriktionen 
belegt werden (z.B. GAP-Antrag, Berechnung der betrieblichen N-Obergrenze). 
 


